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ISIN DE 000 731 800 8
Wertpapier-Kenn-Nummer: 731800

Eindeutige Kennung des Ereignisses: STG052023oHV

Wir laden hiermit unsere  

Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

ordentlichen Hauptversammlung
der STINAG Stuttgart Invest AG

am Dienstag, den 23. Mai 2023  

um 10:00 Uhr (MESZ),

im Mozart-Saal des Kultur- & Kongresszentrums  

Liederhalle

Berliner Platz 1 – 3, 70174 Stuttgart
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1  
  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des 

zusammengefassten Lageberichtes für die STINAG Stuttgart Invest AG und den Konzern sowie des Be-
richtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

  Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der 
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, versehen worden. Der Aufsichtsrat hat 
den Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG  
festgestellt. 

 Die Hauptversammlung hat deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt 1 keinen Beschluss zu fassen.

  Der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht für die 
STINAG Stuttgart Invest AG und den Konzern sowie der Bericht des Aufsichtsrates werden den Aktionären und 
der Hauptversammlung nach §§ 176 Abs. 1, 175 Abs. 2 AktG zugänglich gemacht und zu Beginn der Hauptver-
sammlung vom Vorstand und der Bericht des Aufsichtsrates vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates erläutert.

2  
 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022

  Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, von dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn von 
36.309.389,47 Euro

 a) einen Teilbetrag von 6.252.396,36 Euro

 zur Ausschüttung

 einer Dividende von 0,42 Euro je Stückaktie = 6.252.396,36 Euro
 
 zu verwenden und

 b) den verbleibenden Betrag in Höhe von 30.056.993,11 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. 

  Von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt. Der vorstehen-
de Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der 
Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger unmittelbar oder mittelbar gehaltenen 113.342 eigenen 
Aktien. Sollte sich die Zahl der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien bis zum Zeitpunkt der Hauptver-
sammlung verändern, wird bei unveränderter Höhe der Dividende je dividendenberechtigter Aktie ein entspre-
chend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet. 

  Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hautversammlungsbe-
schluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 26. Mai 2023, fällig.

der ordentlichen Hauptversammlung
der STINAG Stuttgart Invest AG, Stuttgart,

am Dienstag, den 23. Mai 2023, um 10.00 Uhr (MESZ)

TAGESORDNUNG
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3
  Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstandes der STINAG Stuttgart Invest AG für 

das Geschäftsjahr 2022

  Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglied des Vorstandes der 
STINAG Stuttgart Invest AG Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

4  
   Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates der STINAG Stuttgart Invest AG 

für das Geschäftsjahr 2022

  Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates 
der STINAG Stuttgart Invest AG Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

5  
 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

  Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschluss-
prüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

6  
 Satzungsänderung

 a)   Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung im Hinblick auf die Beschlussfassung des Auf-
sichtsrats

   Die Beschlussfassung des Aufsichtsrats soll zur Klarstellung angepasst werden. Abwesende Aufsichtsrats-
mitglieder sollen die Möglichkeit haben, durch schriftliche Stimmabgabe oder durch Zuschaltung per Video-
konferenz ebenfalls an der Beschlussfassung teilnehmen können.

  Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

  § 10 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt geändert und neu gefasst:

   Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder geladen sind und an der Beschlussfassung min-
destens drei Mitglieder teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich 
in der Abstimmung der Stimme enthält. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschluss-
fassung teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen las-
sen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können auch dadurch an der Sitzung teilnehmen, dass die Aufsichts-
ratsmitglieder der Sitzung per Videokonferenz zugeschaltet sind und eine schriftliche Stimmabgabe erfolgt. Als 
schriftliche Stimmabgabe im Sinne dieses Absatzes gilt auch eine durch ein anderes Kommunikationsmittel 
(z.B. per E-Mail) übermittelte Stimmabgabe.

 b)   Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung im Hinblick auf die Beschlussfassung des Auf-
sichtsrats in dringenden Fällen

   Die Beschlussfassung des Aufsichtsrats in dringenden Fällen soll zur Klarstellung angepasst werden. Es soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, dass die Beschlussfassung in dringenden Fällen auch per E-Mail erfolgen kann.

  Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

  § 10 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt geändert und neu gefasst:

   In dringenden Fällen können Beschlüsse auch schriftlich, per E-Mail oder fernmündlich gefasst werden, wenn 
kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht.
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 c)   Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Ermächtigung des Vorstands zur Abhaltung  
virtueller Hauptversammlungen

   Die Satzung soll an die durch das Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesell-
schaften und Änderung genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschriften vom 
20. Juli 2022 geschaffenen Möglichkeit, eine Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung durchzuführen (sogenannte virtuelle Hauptversamm-
lung), angepasst werden. 

  Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

  § 13 der Satzung wird um folgenden Absatz 4 ergänzt:

   Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung ermächtigt, die 
Hauptversammlung entsprechend der gesetzlichen Regelungen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abzuhalten (virtuelle Hauptversammlung).

7  
 Wahl zum Aufsichtsrat

  Das Amt aller amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit der Beendigung der Hauptversammlung am  
23. Mai 2023. Es ist deshalb eine Neuwahl erforderlich.

  Nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft setzt sich der Aufsichtsrat aus 
vier von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern an Wahlvorschläge nicht gebunden.

  Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, folgende Herren im Wege der 
Einzelwahl in den Aufsichtsrat zu wählen:

 a.  Herrn Walter Schoefer, Weissach 
Volljurist

 b.   Herrn Philipp Neuhaus, Königstein im Taunus
  Diplom-Kaufmann, MBA London Business School 
  Group Chief Financial Officer bei der Schüco International KG

  Herr Neuhaus ist Aufsichtsratsmitglied bei folgender Gesellschaft:
  • Service Kunststof Kozijnen B.V., Assen, Niederlande

  und Beiratsmitglied bei folgender Gesellschaft:
  • European Professional Publishing Group, München

 c.  Herrn Robin von Gemmingen, Zürich, Schweiz
  Diplom-Kaufmann

 d. Herrn Professor Christoph Ehrhardt, Stuttgart
  Dipl.-Ing. Architekt, Dipl.-Ing. Wirtschaftsingenieur, Unternehmensberater
  Geschäftsführer bei der BENNIX strategic advisors GmbH, Stuttgart

  Herr Professor Ehrhardt ist Aufsichtsratsmitglied bei den folgenden Gesellschaften:
  • AIF Kapitalverwaltungs-AG, Stuttgart (Vorsitzender), 
  • Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf,
  • GIEAG Immobilien AG, München, Vorsitzender (seit 11.02.2022)

  und Verwaltungsratsmitglied bei folgender Gesellschaft:
  • Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart gKAöR, Stuttgart
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  Die vollständige Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung kann bei der STINAG Stuttgart  
Invest AG, Vorstandssekretariat, Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart, kostenfrei angefordert werden und ist auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung zugänglich.

  Ebenfalls sind die vollständigen Angaben und Unterlagen zur Einberufung der Hauptversammlung im Internet 
unter der Adresse www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung zugänglich. Die gesetzlich zugänglich 
zu machenden Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen

  Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts

  Wir bitten unsere Aktionäre auch in diesem Jahr um besondere Beachtung der nachstehenden Hinweise  
zur Anmeldung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten.

 
 Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes

  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 14 der Satzung nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens Dienstag, den 16. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ), in Textform 
(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei der folgenden für die Gesellschaft empfangsberechtigten 
Stelle zur Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 
zur Ausübung des Stimmrechts durch die Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das Depot führende Institut 
nachgewiesen haben:

  STINAG Stuttgart Invest AG
 c/o Better Orange IR & HV AG
 Haidelweg 48
 D-81241 München
 Telefax: +49 (0)89 889 690 633
 E-Mail: anmeldung@better-orange.de

  Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
hat durch eine in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des Depot 
führenden Institutes über den Anteilsbesitz zu erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des Dienstags, den 
02. Mai 2023, 00:00 Uhr (MESZ), zu beziehen („Nachweisstichtag“). 

  Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vorgenannten Anschrift, 
Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse bis spätestens Dienstag, den 16. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen.

  Wir weisen darauf hin, dass im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur gilt, wer den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der 
Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nach-
weis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 

  Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere des Stimmrechts im Rah-
men der diesjährigen Hauptversammlung als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die 
Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei aus-
schließlich nach dem nachgewiesenen Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstich-
tag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Insbesondere haben Veräußerungen oder 
sonstige Übertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur Gesellschaft keine Bedeutung 
für die Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten und den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt 



8

für den Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien 
besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht stimmberechtigt, soweit sie sich insoweit nicht bevollmächti-
gen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividenden-
berechtigung.

  Nach fristgerechtem Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises des 
Anteilsbesitzes bis spätestens am 16. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ), werden Eintrittskarten für die Hauptversamm-
lung sowie die für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung erforderlichen Zugangsdaten (Zugangskennung 
und Passwort) übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, werden die Aktionäre 
gebeten, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung eines ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes 
an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Vor-
aussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. 

 
 Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung

  Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch einen Intermediär, eine Aktionärsver-
einigung oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und 
der fristgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Der Bevollmächtigte darf die Rechte des Aktionärs 
jedoch ebenfalls nur durch Erteilung einer Vollmacht (auch an den Stimmrechtsvertreter) wie in diesen Teilnahme-
bedingungen angegeben ausüben. 

  Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich der Textform (§ 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach 
§ 135 AktG erteilt wird. Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung 
einer Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteils-
besitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung zum Download zur Verfügung. Bei der Bevollmächtigung 
zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärs-
vereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar 
festzuhalten. Die Vollmachtserklärung muss vollständig sein und darf ausschließlich mit der Stimmrechtsausübung 
verbundene Erklärungen enthalten. Aktionäre sollten sich in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden über 
die Form der Vollmacht abstimmen. 

  Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist ein zusätzlicher Nachweis der Bevoll-
mächtigung nicht erforderlich. Wird hingegen die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten 
erteilt, kann die Gesellschaft einen Nachweis der Bevollmächtigung verlangen, soweit sich nicht aus § 135 AktG, 
also insbesondere bei Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsbera-
ters oder diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen, Vereinigungen, Institute bzw. Unternehmen 
etwas anderes ergibt. 

  Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Ver-
sammlungsort erbracht werden. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann per E-Mail, postalisch oder per Telefax 
an folgende Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse übermittelt, geändert oder widerrufen werden:

 STINAG Stuttgart Invest AG
 c/o Better Orange IR & HV AG
 Haidelweg 48
 D-81241 München
 Telefax: +49 (0)89 889 690 655
 E-Mail: stinag@better-orange.de

  Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung 
gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung er-
übrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den 
vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.
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  Eine Vollmacht kann ab 02. Mai 2023 auch im Internet unter www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung 
über den passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Ablauf des  
22. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) erteilt, geändert oder widerrufen werden. Die für die Nutzung des passwortge-
schützten Internetservices erforderlichen Zugangsdaten (Zugangskennung und Passwort) werden zusammen mit 
den Eintrittskarten nach form- und fristgerechter Anmeldung zugesandt.

  Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Be-
vollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. Bitte beachten Sie, dass zwar das Recht eines jeden 
Aktionärs besteht, mehr als eine Person zu bevollmächtigen, dass die Gesellschaft jedoch berechtigt ist, eine oder 
mehrere von diesen zurückzuweisen. 

 
 Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

  Als Service bieten wir unseren Aktionären in diesem Jahr an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsge-
bundenen Stimmrechtsvertreter vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Der von der Gesellschaft benann-
te Stimmrechtsvertreter steht nur für die Stimmrechtsvertretung, darüber hinaus jedoch nicht für die Ausübung 
sonstiger Rechte, zur Verfügung. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
bevollmächtigen möchten, müssen sich wie vorstehend beschrieben fristgemäß zur Hauptversammlung anmelden 
sowie fristgemäß den Berechtigungsnachweis erbringen.

  Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist verpflichtet, entsprechend den erteilten Weisungen abzustimmen; 
der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, 
soweit eine ausdrückliche Weisung zu den in der Einberufung zur Hauptversammlung bekanntgemachten Be-
schlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat oder zu – mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesord-
nung gemäß § 122 Abs. 2 AktG – bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Aktionären sowie zu etwaigen 
vor der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachten Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 
von Aktionären vorliegt. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Wi-
dersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zu Wortmeldungen, zur Ausübung des Fragerechts oder zur 
Stellung von Anträgen entgegen. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener 
Ermessensspielraum zu. Bei Abstimmungen, für die keine ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthält sich der 
Stimmrechtsvertreter der Stimme. 

  Ein Formular, das zur Vollmacht- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet 
werden kann, wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitznachweis zugesandt und steht auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung zum Download zur 
Verfügung. 

  Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per Post, Telefax oder E-Mail 
an die vorstehend im Abschnitt „Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung“ genannte Anschrift, Telefaxnum-
mer oder E-Mail-Adresse bis spätestens Montag, den 22. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ), oder ab 02. Mai 2023 unter 
Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung 
zugänglichen passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Ablauf des 
22. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ), erteilt, geändert oder widerrufen werden. Sofern mehrere Willenserklärungen 
eines Aktionärs bei der Gesellschaft eingehen, gilt die zuletzt bei der Gesellschaft eingehende Erklärung.

  Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Ak-
tionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch 
während der Hauptversammlung mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

 
 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

  Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 39.000.000,00 
Euro und ist eingeteilt in 15.000.000 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hat 
113.342 Stück nennbetragslose eigene Aktien im Bestand, aus der ihr keine Rechte zustehen. Das stimmberech-
tigte Grundkapital beträgt damit zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 38.705.310,80 Euro, das 
sich auf 14.886.658 stimmberechtigte Aktien verteilt. 
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 Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

  Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapi-
tals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro (entspricht zurzeit 192.308 Stückaktien) erreichen, verlangen, 
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden („Ergänzungsanträge“). Jedem 
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesell-
schaft unter der folgenden Adresse

 STINAG Stuttgart Invest AG
 Vorstand
 Tübinger Straße 41 
 70178 Stuttgart

 bis Freitag, den 28. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sein.

  Gemäß § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG haben die Antragsteller nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor 
dem Zugang des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands 
über den Antrag halten. Dabei ist § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.

 
 Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

  Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 Satz 1 AktG nebst einer etwaigen Begründung und Wahlvorschläge von  
Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zur Wahl des Aufsichtsrates gemäß § 127 AktG sind ausschließ-
lich an die folgende Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse zu übersenden: 

 STINAG Stuttgart Invest AG
 Vorstand
 Tübinger Straße 41 
 70178 Stuttgart
 Telefax: +49 (0)711 93313-7669
 E-Mail: info@stinag-ag.de

  Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. Gegenanträge oder Wahl-
vorschläge von Aktionären, die bis Montag, den 08. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) eingegangen sind, werden unter 
den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG im Internet unter www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung 
zugänglich gemacht. Dort finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung. 

  Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft absehen, wenn 
einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil der Gegenantrag zu einem geset-
zes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines Gegenan-
trags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Über die 
vorgenannten Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG hinaus braucht ein Wahlvorschlag auch dann nicht 
zugänglich gemacht zu werden, wenn der Wahlvorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des zur 
Wahl vorgeschlagenen Prüfers bzw. Aufsichtsratsmitglieds und beim Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-
dern nicht zusätzlich die Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. 

  Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge nur dann gestellt sind, wenn sie während der 
Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung 
Wahlvorschläge oder Gegenanträge zu verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige fristgerechte 
Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.
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 Auskunftsrecht in der Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 1 AktG

  Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Das Auskunftsrecht kann in der Hauptver-
sammlung ausgeübt werden, ohne dass es einer vorherigen Ankündigung oder sonstigen Mitteilung bedarf.

 
 Informationen zum Datenschutz

  Die STINAG Stuttgart Invest AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende Kate-
gorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z. B. Name oder E-Mail-Adresse), Informationen über Ihre 
Aktien (z. B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z. B. die Eintrittskartennummer) sowie Informationen für die 
Nutzung des passwortgeschützten Internetservices (z.B. Zugriffsdaten und Geräteinformationen).

  Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. 
c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, 
wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die STINAG Stuttgart Invest 
AG ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, 
ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer 
personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden.

  Die STINAG Stuttgart Invest AG verarbeitet die erforderlichen personenbezogenen Daten auch, um den pass-
wortgeschützten Internetservice technisch bereitstellen zu können sowie zur Missbrauchserkennung, Störungs-
beseitigung und zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Hauptversammlung. Insofern hat die STINAG 
Stuttgart Invest AG ein berechtigtes Interesse, den passwortgeschützten Internetservice als Service für Aktionäre 
und deren Bevollmächtigten bereitzustellen, um die Aktionärsrechte auf nutzerfreundliche Art und Weise ausüben 
zu können. Für den passwortgeschützten Internetservice werden technisch unbedingt erforderliche Cookies ver-
wendet. Cookies sind kleine Dateien, die bei einem Besuch einer Webseite auf dem Desktop-, Notebook- oder 
Mobilgerät abgelegt werden, um erkennen zu können, ob zwischen dem Gerät und dem passwortgeschützten 
Internetservice schon eine Verbindung besteht. Cookies können auch technisch bedingte verbindungsbezogene 
Daten enthalten. Über den Browser kann das Setzen bzw. Löschen von Cookies eingestellt werden. Wenn das 
Setzen von Cookies nicht eingestellt ist, kann es sein, dass nicht alle Funktionen des passwortgeschützten Inter-
netservice zur Verfügung stehen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. (f) DS-GVO.

  Für die Datenverarbeitung ist die STINAG Stuttgart Invest AG verantwortlich. 
 Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten: 

 STINAG Stuttgart Invest AG
 Tübinger Straße 41
 D-70178 Stuttgart
 Telefax: +49 (0)711 93313-7669
 E-Mail: c.barisic@stinag-ag.de

  Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise 
erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der STINAG Stuttgart Invest AG zur Erbringung 
von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es 
sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa Hauptversammlungs-Agenturen, Rechtsanwälte oder 
Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung 
der Dienstleistung notwendig ist. 

  Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als zwei Jahre) nach Be-
endigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch 
zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung 
erforderlich. Im Rahmen der Einsicht in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung können andere Teil-
nehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis über die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, 
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die an der Hauptversammlung teilnehmen, erfassten Daten, sofern diese in das Teilnehmerverzeichnis aufgenom-
men werden, erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, 
Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen wird, wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, ein Teil Ihrer perso-
nenbezogenen Daten unter Einhaltung der aktienrechtlichen Bestimmungen veröffentlicht. 

  Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, auf Antrag unent-
geltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, 
die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen, und das Recht auf 
Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem 
keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenste-
hen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebene Daten in 
einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“).

  Im Fall der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund eines berechtigten Interesses von der 
STINAG Stuttgart Invest AG erfolgt, haben Sie jederzeit das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu widersprechen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt dann nicht mehr, es sei denn, die 
STINAG Stuttgart Invest AG kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren 
Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

  Ihre Rechte können gegenüber der STINAG Stuttgart Invest AG über die E-Mail-Adresse datenschutz@stinag-ag.de 
oder über folgende Kontaktdaten unentgeltlich geltend gemacht werden: 

 Dr. Merath Beratung
 Frau Meike Riley
 Kalifenweg 7
 70567 Stuttgart

 Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den zuständigen Aufsichtsbehörden gemäß Art. 77 DSGVO zu. 

 Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter: datenschutz@stinag-ag.de

  Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der STINAG Stuttgart Invest AG unter  
www.stinag-ag.de zu finden.

 Stuttgart, im April 2023

 STINAG Stuttgart Invest AG
 Der Vorstand

 Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
 Amtsgericht Stuttgart, HRB 66
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Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG,  
Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung  
(EU) 2018/1212 

Art der Angabe Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses STG052023oHV

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN DE0007318008

2. Name des Emittenten STINAG Stuttgart Invest AG

C. Angaben zur Hauptversammlung 

1. Datum der Hauptversammlung 23.05.2023 
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 20230523]

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr (MESZ)  
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 08:00 UTC]

3. Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung  
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: GMET]

4. Ort der Hauptversammlung Mozart-Saal des Kultur- & Kongresszentrums Liederhalle
Berliner Platz 1 – 3, 70174 Stuttgart, Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum 02.05.2023 (00:00 Uhr MESZ) 
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 20230501]

6. Uniform Resource Locator (URL) www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung


